
Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen

www.landwirtschaftskammer.de
www.schafzucht-nrw.de

Mit der Schafberatung NRW
sicher durch die
Viehverkehrsverordnung!

Sie bestimmen den zeitlichen Umfang der Beratung

und Dienstleistung.

Kosten

In einem ersten Gespräch helfen wir Ihnen bei der Entschei-

dungsfindung, welche Leistungen Sie in Anspruch nehmen 

wollen und welcher zeitliche Rahmen eingehalten werden 

soll. Diese erste Zusammenkunft ist für Sie kostenlos, es 

ergeben sich für Sie auch keinerlei Verpflichtungen. 

Möchten Sie unser Angebot nutzen, so wird die für Sie ge-

eignete Vereinbarung in Vertragsform schriftlich festgehalten. 

Entweder schließt sich eine Bestandsaufnahme Ihrer Schaf-

haltung mit einer Datenerfassung unmittelbar an oder es 

wird dafür ein neuer Termin vereinbart.

Die Abrechnung der Beratung erfolgt nach Stunden gemäß 

Gebührenordnung der Landwirtschaftskammer Nordrhein-

Westfalen.

Ihr Ansprechpartner

Schafberatung der Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen

Rochus Rupp

Bleichstraße 41, 33102 Paderborn

Telefon: 05251  1354-62

Telefax: 05251  34393

E-Mail: Rochus.Rupp@lwk.nrw.de

www.schafzucht-nrw.de

Die Beratung durch die Landwirtschaftskammer

Nordrhein-Westfalen ist

Ob Sie Ihren Betrieb weiterentwickeln möchten,

Empfehlungen für die Verbesserung der Produktionsabläufe

suchen oder Ihre Betriebstechnik optimieren wollen,

unsere Experten stehen Ihnen als fachkundige Partner zur Seite.

unabhängig

kompetent

neutral

Sichern Sie Ihre Zukunft - sprechen Sie uns an!



Ausgangslage

Ihre Voraussetzungen

Ihre Zuarbeit Das bieten wir Ihnen!

Sie sind bestrebt, die gesetzlichen Vorschriften

sicher einzuhalten

Sie sind interessiert an der Sicherung von EU-Fördermitteln

Sie sind bereit zu einer gewissenhaften

und zuverlässigen Zuarbeit

Sie möchten eine übersichtliche und logische

Dokumentation Ihres Schafbestandes

Beratung in der für Sie geeigneten Variante

Regelmäßige Zusendung der aktualisierten Unterlagen

Führung Bestandsregister, insbesondere Teil C

auf Wunsch erstmalige Bestandsaufnahme

bzw. Aktualisierung vor Ort

Hilfestellung bei der Kennzeichnung

Führung der geforderten Listen

Wir streben für Sie eine weitgehend papierlose

Datenerfassung und Bestandsführung an

Erledigung der notwendigen Meldungen

Zugangsmeldung an die HIT-Datenbank

Diskrete Verwaltung Ihrer Daten

Bestellung von VVVO- Ohrmarken

Nutzung der elektronischen Kennzeichnung

Auf Wunsch Erstellung individueller Begleitpapiere

Übernahme der Dokumentationspflichten

Sie legen Wert auf eine vertrauensvolle Zusammenarbeit

mit Blick nach vorn

Sie melden uns schnell und kontinuierlich

per Telefon, Fax, Post, Internet:

Tierverkäufe und -zukäufe

Entsprechende Stückzahlen

Neue Tierkennzeichnungen

Entsprechende VVVO-Nummern

Seit dem 1. Januar 2010 stellt die Viehverkehrsverordnung 

schafhaltende Betriebe vor große Probleme. Verbunden mit 

der Einführung der obligatorischen elektronischen Kenn-

zeichnung sind die Dokumentationspflichten deutlich um-

fangreicher geworden. Die ordnungsgemäße und aktuelle 

Registrierung von Schafen in Bestandsregistern und Begleit-

papieren in Verbindung mit Bewegungsmeldungen an die 

HIT-Datenbank stellt viele Schafhalter vor fast unlösbare Auf-

gaben. Zudem sind diese Verpflichtungen auch noch förde-

rungsrelevant. Diese bürokratische Mehrbelastung ist in 

größeren Betrieben fast nur durch externe Unterstützung 

oder durch Nutzung elektronischer Hilfen zu bewerkstelligen.

Wir können Ihnen die ungeliebte Büroarbeit erleichtern und 

für Sie die rechtlich notwendigen Meldungen übernehmen. So 

schützen Sie sich vor unliebsamen Überraschungen bei Cross 

Compliance-Prüfungen. Ganz nebenbei bekommen Sie eine 

bessere Übersicht über Ihren Schafbestand.

Wir bändigen für Sie das Bürokratie-Monster!

Vieh-Verkehrs-Verordnung
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